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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Be-
tätigung eines technischen Systems gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Gattungsgemäße Einrichtungen kommen 
beispielsweise, jedoch keineswegs ausschließlich, 
zur manuellen Betätigung bzw. Gangvorwahl bei 
Gangwechselgetrieben von Kraftfahrzeugen zum 
Einsatz.

[0003] Bei einer zunehmenden Anzahl von Kraft-
fahrzeugen erfolgt die Gangvorwahl bzw. Steuerung 
des Betriebszustands des Fahrzeuggetriebes mittels 
elektrischer bzw. elektronischer Signalgebung. Die 
ohne mechanische Verbindung zwischen dem Betä-
tigungselement und der zu steuernden Vorrichtung, 
beispielsweise eines automatischen Schaltgetriebes 
eines Kraftfahrzeugs, auskommende elektrische 
bzw. elektronische Ansteuerung derartiger Systeme 
bringt es mit sich, dass vom Fahrer keine nennens-
werten Bedienkräfte in das Betätigungselement mehr 
eingeleitet und insbesondere nicht mechanisch zum 
Getriebe übertragen werden müssen.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind Betäti-
gungseinrichtungen bekannt, bei denen die Betäti-
gung trotz Wegfalls der Notwendigkeit zur mechani-
schen Kraftübertragung zu dem gesteuerten techni-
schen System nach wie vor mit verhältnismäßig 
raumgreifenden, großen Bedienhebeln erfolgt. So 
werden nach wie vor zahlreiche Fahrzeuggetriebe 
mit unterschiedlichen Ausprägungen des klassischen 
Schaltknaufs bzw. Automatikwählhebels geschaltet 
bzw. gesteuert, obwohl wegen der bereits eingesetz-
ten shift-by-wire-Bauweise gar keine Kraftübertra-
gung mehr zwischen Bedienhebel und Fahrzeugge-
triebe erfolgt.

[0005] Dies ist in verschiedener Hinsicht mit Nach-
teilen verbunden. So ist beispielsweise die Art und 
der Ort der Anbringung des Bedienhebels für ein 
Kraftfahrzeuggetriebe aufgrund des erheblichen 
Raumbedarfs derartiger Schalthebel deutlich einge-
schränkt und im Wesentlichen auf die übliche Unter-
bringung des Schalthebels im Bereich der Mittelkon-
sole bzw. zwischen den Vordersitzen des Kraftfahr-
zeugs beschränkt. Damit einher gehen konstruktive 
Einschränkungen, und es wird die gestalterische 
Freiheit des Fahrzeugdesigners im Wesentlichen auf 
die üblichen Anbringungsorte für den Schalthebel re-
duziert. Nicht selten ist der aus der Mittelkonsole he-
rausragende Schalthebel auch von Nachteil bezüg-
lich der Bewegungsfreiheit für die Fahrzeuginsassen.

[0006] Auch bezüglich der Sicherheit am Kraftfahr-
zeug sind die klassischen Schalt- bzw. Wählhebel oft 
nachteilig. So kann sich beispielsweise bei Bewegun-
gen die Kleidung des Fahrers oder Beifahrers am 

Schalthebel verfangen und die Aufmerksamkeit des 
Fahrers auf das Straßengeschehen beeinträchtigen, 
oder gar zu unerwünschten Schaltvorgängen führen.

[0007] Ein weiteres, häufig ebenfalls sicherheitsre-
levantes Problem bei der Betätigung technischer 
Systeme mittels klassischer Bedienhebel liegt darin, 
dass es im Fall mehrerer vorhandener Schaltstellun-
gen am Bedienhebel verhältnismäßig leicht vorkom-
men kann, dass Zwischenstellungen des Schalthe-
bels verfehlt bzw. unbeabsichtigt überschaltet wer-
den. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das 
jeweilige Bedienelement bzw. der jeweilige Schalthe-
bel mehrere Schaltstellungen einnehmen kann, die 
im Wesentlichen linear hintereinander angeordnet 
sind.

[0008] Insbesondere bei modernen Kraftfahrzeugen 
mit den dort eingesetzten, immer stärker untereinan-
der vernetzten technischen Systemen tritt ferner 
auch immer häufiger die Situation auf, dass techni-
sche Systeme, wie beispielsweise Fahrzeuggetriebe, 
ihren Betriebs- bzw. Schaltzustand ohne unmittelba-
re Einwirkung des Fahrers selbsttätig an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen und verändern. So 
ist es beispielsweise nicht ungebräuchlich, dass ein 
by-wire-gesteuertes Fahrzeuggetriebe beim Abstel-
len des Motors und nach dem Abziehen des Zünd-
schlüssels, oder sobald der Fahrer das Fahrzeug ver-
lässt, selbsttätig eine bestimmte Betriebsstellung, 
beispielsweise die Schaltposition "P" (Parksperre) 
einnimmt.

[0009] Falls das Fahrzeug mit einem gebräuchli-
chen Getriebe-Betätigungselement, wie beispiels-
weise mit einem Automatikwählhebel ausgestattet 
ist, so verbleibt jedoch der Wählhebel auch im Fall 
der selbsttätig eingelegten Schaltposition "P" in der 
zuvor vom Fahrer manuell gewählten Schaltposition, 
beispielsweise in "N". Der Bedienhebel signalisiert 
somit fälschlicherweise durch seine unveränderte 
Position in der "N"-Stellung, dass sich das Getriebe in 
der Schaltposition "N" befindet, während sich das 
Getriebe jedoch aufgrund der automatischen Aktivie-
rung der Parksperre tatsächlich in der Schaltposition 
"P" befindet. Wenn dies im hier gewählten Beispielfall 
auch nicht unmittelbar zu einem Sicherheitsrisiko 
führen mag, so verbleibt doch zumindest das Pro-
blem, dass sich der Wählhebel beim nächsten Fahrt-
antritt in der "N"-Stellung befindet, weshalb Schwie-
rigkeiten oder Unklarheiten bei der Einlegung der ge-
wünschten Fahrstufe auftreten könnten.

[0010] Schließlich sind die bekannten Schalthebel 
bzw. Automatikwählhebel auch noch nachteilig in Be-
zug auf das Crashverhalten, da von derartigen vor-
stehenden Betätigungselementen im Crashfall er-
hebliche Verletzungsrisiken, insbesondere bezüglich 
eines etwaigen Kopfaufpralls ausgehen können.
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[0011] Wie leicht ersichtlich ist, stellen die genann-
ten Fälle aus dem Bereich des Kraftfahrzeugs bzw. 
der Schaltgetriebesteuerung lediglich Beispiele für 
allgemein anwendbare Zusammenhänge bei der 
Mensch-Maschine-Interaktion im Fall elektronisch 
gesteuerter, technischer Systeme dar, bei denen die 
Betätigungselemente nicht mehr mit mechanischen 
Gestängen oder Wellen, sondern nur noch über elek-
trische bzw. elektronische Signale mit dem zu steu-
ernden System in Verbindung stehen.

[0012] Die DE 102 17 614 A1 zeigt dabei bereits 
eine gattungsgemäße Betätigungseinrichtung mit ei-
nem Drehschalter, welcher zusätzlich zu einer Dreh-
bewegungsrichtung im Wesentlichen linear entlang 
einer weiteren Bewegungsrichtung bewegbar ist. 
Diese zusätzliche Bewegungsrichtung dient zum ma-
nuellen Hoch- und Runterschalten einzelner Schalt-
stufen und ist lediglich aus der vorgewählten Fahrstu-
fe D heraus möglich. Um von dem Fahrzustand D 
aus, die manuellen Schaltvorgänge einzuleiten ist 
keine weitere Sperranordnung vorgesehen.

[0013] Es ist mit diesem Hintergrund Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, eine Einrichtung zur by-wi-
re-Betätigung eines technischen Systems, beispiels-
weise eines Gangwechselgetriebes zu schaffen, mit 
der sich die genannten Nachteile des Standes der 
Technik überwinden lassen. Insbesondere soll die 
Betätigungseinrichtung die Freiheit bei Gestaltung 
und Anordnung des Betätigungselements vergrö-
ßern, wobei die Betätigungseinrichtung zugleich intu-
itiv und möglichst selbsterklärend für den Bediener 
sein soll. Ein Schwerpunkt soll auch auf der unzwei-
deutigen taktilen Rückmeldung des Schalt- bzw. Sys-
temzustands bei der Bedienung des entsprechenden 
Betätigungselements liegen. Schließlich soll insbe-
sondere die Gefahr des unerwünschten Überschal-
tens von Zwischenstellungen des Betätigungsele-
ments wirksam unterbunden werden, und die Proble-
matik selbsttätiger Veränderungen des Systemzu-
stands bei unveränderter Stellung des Betätigungse-
lements soll behoben werden.

[0014] Diese Aufgabe wird durch eine Betätigungs-
einrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.

[0015] Die Betätigungseinrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung ist insbesondere zur manuellen 
Betätigung eines shift-by-wire-fähigen Gangwechsel-
getriebes, beispielsweise des Automatikgetriebes ei-
nes Kraftfahrzeugs vorgesehen, und umfasst in an 
sich zunächst bekannter Weise ein Betätigungsele-
ment mit zumindest drei Schaltstellungen, unter de-
nen sich eine Grundstellung befindet. Dabei ist das 
Betätigungselement zum Zweck des Auswählens ei-
nes Betriebszustands des technischen Systems aus-
gehend von seiner Grundstellung zumindest in eine 

Richtung in eine Zwischenschaltstellung auslenkbar. 
Zum Auswählen zumindest eines weiteren Betriebs-
zustands des technischen Systems ist das Betäti-
gungselement, ausgehend von einer Zwischen-
schaltstellung in eine weitere Schaltstellung auslenk-
bar, wobei letztere Schaltstellung von der Grundstel-
lung weiter entfernt ist als erstere Zwischenschalt-
stellung.

[0016] Die Betätigungseinrichtung zeichnet sich da-
durch aus, dass das Betätigungselement ein Dreh-
schalter ist, wobei sich der Drehschalter aus allen 
Schaltstellungen selbsttätig in die Grundstellung zu-
rückstellt. Dabei umfasst die Betätigungseinrichtung 
eine Sperranordnung gegen ungewollte Auslenkung 
des Drehschalters über eine Zwischenschaltstellung 
hinaus in eine weitere Schaltstellung.

[0017] Die Ausführung des Betätigungselements 
der Betätigungseinrichtung als Drehschalter berück-
sichtigt insbesondere die Tatsache, dass bei elek-
trisch bzw. elektronisch betätigbaren technischen 
Systemen, wie beispielsweise bei shift-by-wire-Ge-
trieben, keinerlei mechanischen Kräfte zwischen Be-
tätigungselement und dem technischen System mehr 
zu übertragen sind. Dies ist insofern vorteilhaft, als 
ein Drehschalter mit erheblich größerem konstrukti-
ven und gestalterischem Freiraum ausgeführt sowie 
wegen seines geringen Platzbedarfs und der optimal 
an die Hand anpassbaren Ergonomie nahezu belie-
big im Griffbereich des Bedieners bzw. Fahrers ange-
ordnet werden kann.

[0018] Der Drehschalter der Betätigungseinrichtung 
stellt sich zudem aus allen Schaltstellungen selbsttä-
tig in die Grundstellung zurück. Somit kann die oben 
beschriebene Konstellation eines selbsttätig verän-
derten Systemzustands (beispielsweise die automa-
tische eingelegte Parksperre beim Verlassen des 
Fahrzeugs) bei gleichzeitig unveränderter Stellung 
des Betätigungselements nicht mehr dazu führen, 
dass durch die Stellung des Betätigungselements ir-
reführenderweise ein tatsächlich nicht vorhandener 
Schaltzustand des technischen Systems bzw. Fahr-
zeuggetriebes signalisiert wird. Vielmehr befindet 
sich der Drehschalter unabhängig vom Schaltzu-
stand des technischen Systems bzw. Fahrzeugge-
triebes stets in seiner Grundstellung, solange er nicht 
betätigt wird.

[0019] Die außerdem bei der Betätigungseinrich-
tung vorhandene Sperranordnung des Drehschalters 
vermeidet das oben beschriebene, ungewollte Über-
schalten von Zwischenpositionen bzw. Zwischen-
schaltstellungen des Drehschalters und führt zudem 
zu einer intuitiven Bedienbarkeit dank klarer taktiler 
Führung bzw. Rückmeldung beim Anwählen der ein-
zelnen Schaltstellungen am Drehschalter.

[0020] Der Drehschalter der vorliegenden Erfindung 
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ist zusätzlich zu seiner Drehbarkeit im Wesentlichen 
linear entlang zumindest einer weiteren Bewegungs-
richtung bewegbar. Dabei verläuft die weitere Bewe-
gungsrichtung verschieden von der Drehbewegungs-
richtung, insbesondere in radialer oder axialer Rich-
tung bezogen auf den Drehschalter. Die Bewegbar-
keit des Drehschalters entlang der weiteren Bewe-
gungsrichtung kann vorteilhaft beispielsweise zur 
Steuerung weiterer Funktionen desselben techni-
schen Systems, oder aber zur zusätzlichen Steue-
rungsmöglichkeit einer anderen Vorrichtung heran-
gezogen werden.

[0021] Insbesondere jedoch ist die Bewegbarkeit 
des Drehschalters entlang der zumindest einen wei-
teren Bewegungsrichtung auch im Zusammenhang 
mit der Sperranordnung der erfindungsgemäßen Be-
tätigungseinrichtung einsetzbar, wie dies entspre-
chend der erfindungsgemäßen Ausführung der Erfin-
dung vorgesehen ist. Hierbei umfasst die Sperran-
ordnung eine Kulisseneinrichtung, wobei die Kulis-
seneinrichtung für die Auslenkung des Drehschalters 
ausgehend von einer Zwischenschaltstellung in eine 
weitere Schaltstellung eine Auslenkung des Dreh-
schalters entlang der weiteren Bewegungsrichtung 
erfordert.

[0022] Dies bedeutet mit anderen Worten, dass 
durch die Kulisseneinrichtung der Sperranordnung 
ein ungewolltes Überschalten von Zwischenschalt-
stellungen durch zu schnelles oder zu kräftiges Dre-
hen am Drehschalter vollkommen ausgeschlossen 
wird. Denn die zur Auslenkung des Drehschalters hin 
zur Zwischenschaltstellung erforderliche Bewe-
gungsrichtung des Drehschalters bzw. der betätigen-
den Hand unterscheidet sich aufgrund des Vorhan-
denseins von Sperranordnung und Kulisseneinrich-
tung von derjenigen Bewegungsrichtung des Dreh-
schalters bzw. der Hand, die zur Auslenkung des 
Drehschalters von der Zwischenschaltstellung in die 
weitere Schaltstellung zu erfolgen hat.

[0023] Die Kulisseneinrichtung kann hierzu bei-
spielsweise so ausgeführt sein, dass die Auslenkung 
des Drehschalters in die Zwischenschaltstellung in 
Form einer einfachen Drehbewegung am Drehschal-
ter erfolgt, während zur Auslenkung des Drehschal-
ters von der Zwischenschaltstellung in die weitere 
Schaltstellung eine im Wesentlichen lineare Bewe-
gung des gesamten Drehschalters entlang einer Ra-
dial- oder Axialrichtung des Drehschalters erfolgen 
muss. Ebenso gut kann zur Bewegung des Dreh-
schalters von der Zwischenschaltstellung in die wei-
tere Schaltstellung zunächst sowohl eine lineare Be-
wegung als auch sodann eine weitere Drehbewe-
gung erforderlich sein. Es kann beispielsweise auch 
der umgekehrte Fall, bei dem zur Auslenkung des 
Drehschalters in die Zwischenschaltstellung eine li-
neare Bewegung des Drehschalters, und zur an-
schließenden Auslenkung in die weitere Schaltstel-

lung eine Drehbewegung erforderlich ist, zur Anwen-
dung kommen.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform der in Rede 
stehenden Erfindung umfasst die Sperranordnung 
des weiteren eine Einrichtung zur Bereitstellung einer 
Gegenkraft. Dabei erzeugt die Sperranordnung bei 
Auslenkung des Drehschalters ausgehend von einer 
Zwischenschaltstellung in eine weitere Schaltstellung 
eine größere Gegenkraft als bei der vorhergehenden 
Auslenkung des Drehschalters in die Zwischen-
schaltstellung; bzw. es ist zur Auslenkung des Dreh-
schalters in die weitere Schaltstellung eine merklich 
größere Schaltarbeit (Kraft-Weg-Integral) erforderlich 
als zur Auslenkung des Drehschalters in die Zwi-
schenschaltstellung.

[0025] Dies führt in vorteilhafter Weise dazu, dass 
auch dann die tatsächlich vom Bediener bzw. Fahrer 
beabsichtigte Zwischenschaltstellung eingelegt wird 
bzw. eingelegt bleibt, wenn irrtümlicherweise zu 
schnell oder mit etwas zu großer Kraft am Drehschal-
ter gedreht wurde, da in einem solchen Fall die von 
der Sperranordnung bereitgestellte Gegenkraft wie 
eine bremsende Rampe für die Bewegung des Dreh-
schalters und der betätigenden Hand wirkt.

[0026] Nach weiteren Ausführungsformen der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Betätigungseinrich-
tung mit einer Anzeigeeinrichtung verbunden ist, bei-
spielsweise mit einer separaten Anzeigeeinrichtung 
im Bereich des Armaturenbretts, oder dass die Betä-
tigungseinrichtung selbst eine Anzeigeeinrichtung 
umfasst, die beispielsweise im unmittelbaren Bereich 
des Betätigungselements angeordnet sein kann.

[0027] Betätigungseinrichtungen mit eigener Anzei-
geeinrichtung sind vorteilhaft insbesondere bei der 
Betätigung solcher technischer Systeme, deren Be-
triebszustand für den Bediener nicht unmittelbar er-
sichtlich ist, wie dies auch beispielsweise bei Fahr-
zeuggetrieben der Fall ist. Die Anzeigeeinrichtung 
dient dann beispielsweise dazu, im unmittelbaren Be-
reich des Betätigungselements bzw. Drehschalters, 
mit dem ein Kraftfahrzeuggetriebe gesteuert wird, 
den derzeitigen Schalt- bzw. Betriebszustand des 
Getriebes zu signalisieren. Eine derartige Anzeige-
einrichtung ist besonders vorteilhaft bei solchen Be-
tätigungselementen, die sich wie im vorliegenden 
Fall stets selbsttätig in die Grundstellung zurückstel-
len, da aus der Position des Betätigungselements 
selbst nicht auf den Betriebszustands des damit ge-
steuerten technischen Systems bzw. Fahrzeuggetrie-
bes geschlossen werden kann bzw. soll.

[0028] Ferner kann auf diese Weise auch ein etwa-
iger selbsttätig eingenommener Betriebszustand des 
Systems bzw. Fahrzeuggetriebes – beispielsweise 
eine automatisch eingelegte Parksperre beim Verlas-
sen des Fahrzeugs – ohne weiteres durch die Anzei-
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geeinrichtung berücksichtigt und jederzeit korrekt an-
gezeigt werden. Dabei werden die eingangs be-
schriebenen Probleme mit der Position der zusätzlich 
auch als Anzeige herangezogenen Betätigungsele-
mente aus dem Stand der Technik, die im geschilder-
ten Fall nicht immer mit dem Betriebszustand des ge-
steuerten Systems übereinstimmt, vollständig besei-
tigt.

[0029] Gemäß einer weiteren, bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es ferner vorgesehen, 
dass die Anzeige des gegenwärtig angewählten Be-
triebszustands des Systems bzw. Getriebes wie auch 
die Anzeige jedes weiteren anwählbaren Betriebszu-
stands immer an derselben Stelle der Anzeigeein-
richtung dargestellt ist. Damit lässt sich mit einem 
Blick erfassen, in welchem Betriebszustand sich das 
System bzw. Getriebe momentan befindet, zudem er-
folgt so die Anwählung jedes weiteren Betriebszu-
stands des Systems bzw. Getriebes unabhängig vom 
momentanen Betriebszustand immer auf die gleiche 
Weise bzw. mit demselben Bewegungsablauf, was 
der intuitiven Bedienbarkeit der Betätigungseinrich-
tung entgegenkommt.

[0030] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Drehschalter entlang 
seiner Axialrichtung in eine Ausnehmung einer Kon-
sole versenkbar. Besonders bevorzugt weist dabei 
die Betätigungseinrichtung eine motorisch antreibba-
re Einrichtung zur Bewegung des Drehschalters ent-
lang seiner Axialrichtung auf.

[0031] Diese Ausführungsform der Erfindung weist 
insbesondere den Vorteil auf, dass eine gegebenen-
falls automatisch gesteuerte Versenkbewegung des 
Drehschalters in die Ausnehmung beispielsweise der 
Mittelkonsole eines Kraftfahrzeugs erfolgen kann. 
Diese Eigenschaft der Betätigungseinrichtung lässt 
sich einerseits gestalterisch nutzen und verbessert 
damit Ergonomie und Komfort im Kraftfahrzeug.

[0032] Andererseits kann der in der Konsole ver-
senkbare Drehschalter auch als unmittelbar ver-
ständliche Betriebsanzeige des damit gesteuerten 
Systems bzw. des Fahrzeuggetriebes herangezogen 
werden. Ein in der Mittelkonsole versenkter Dreh-
schalter kann somit beispielsweise bedeuten, dass 
das damit gesteuerte System bzw. Kraftfahrzeugge-
triebe nicht betriebsbereit ist – beispielsweise bei 
nicht eingeschalteter Zündung, bei noch geöffneten 
Türen oder dgl. – während der aus der Mittelkonsole 
ausgefahrene Drehschalter die Betriebsbereitschaft 
des Systems bzw. Getriebes sofort verständlich sig-
nalisiert.

[0033] Im Folgenden wird die Erfindung anhand le-
diglich Ausführungsbeispiele darstellender Zeichnun-
gen näher erläutert. Dabei zeigt:

[0034] Fig. 1 in schematischer Darstellung eine ers-
te Ausführungsform einer Betätigungseinrichtung für 
ein Fahrzeuggetriebe in der Draufsicht;

[0035] Fig. 2 in einer Fig. 1 entsprechenden Dar-
stellung eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Betätigungseinrichtung;

[0036] Fig. 3 in einer Fig. 1 und Fig. 2 entsprechen-
den Darstellung eine dritte Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Betätigungseinrichtung;

[0037] Fig. 4 in einer Fig. 1 bis Fig. 3 entsprechen-
den Darstellung eine vierte Ausführungsform einer 
erfindungsgemäßen Betätigungseinrichtung;

[0038] Fig. 5 in schematischer isometrischer Dar-
stellung eine Betätigungseinrichtung gemäß Fig. 3
mit ausgefahrenem Drehschalter; und

[0039] Fig. 6 in einer Fig. 5 entsprechenden Dar-
stellung die Betätigungseinrichtung gemäß Fig. 3
und Fig. 5 mit versenktem Drehschalter.

[0040] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
Drehschalter 1 und Anzeigeeinrichtung 2 einer ersten 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Betäti-
gungseinrichtung. Bei dieser Ausführungsform han-
delt es sich um eine Betätigungseinrichtung für ein 
automatisches Fahrzeuggetriebe.

[0041] Man erkennt aus der Darstellung von Fig. 1
zunächst einmal unmittelbar, dass der Drehschalter 1
entlang seiner Drehbewegungsrichtung 3 nach links 
gedreht werden kann, um ausgehend von einer hier 
mit "X" gekennzeichneten Ausgangsstellung des 
Drehschalters 1 die Schaltzustände "N" bzw. "R" aus-
zuwählen, und dass der Drehschalter 1 ferner, eben-
falls entlang seiner Drehbewegungsrichtung 3, auch 
nach rechts gedreht werden kann, um sodann den 
Schaltzustand "N" bzw. den Schaltzustand "D" aus-
zuwählen.

[0042] Dabei ist die Betätigungseinrichtung erfin-
dungsgemäß so ausgebildet, dass der Drehschalter 
1 aus jeder der Schaltstellungen "N", "R" und "D"
nach dem Loslassen selbsttätig wieder die Grund-
stellung bei "X" einnimmt.

[0043] Die mit Symbol "X" gekennzeichnete mittlere 
Position der Anzeigeeinrichtung kann dabei insbe-
sondere der Anzeige der jeweils gerade eingelegten 
Fahrstufe des Fahrzeuggetriebes dienen. Damit lässt 
sich auf einen Blick der momentane Betriebszustand 
des Fahrzeuggetriebes bzw. die momentan eingeleg-
te Fahrstufe erfassen.

[0044] Soll die momentan eingelegte Fahrstufe des 
Fahrzeuggetriebes mittels Eingriff durch den Fahrer 
verändert werden, so erfolgt dies durch Drehen am 
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Drehschalter 1 entweder gegen den Uhrzeigersinn 
oder mit dem Uhrzeigersinn, entlang der Drehbewe-
gungsrichtung 3. Dabei wird, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel zunächst einmal unabhängig von der 
gewählten Drehrichtung des Drehschalters 1, die bei 
"X" jeweils angezeigte momentan eingelegte Fahr-
stufe entkuppelt und stattdessen die Neutralstellung 
"N" eingelegt.

[0045] Beim Weiterdrehen des Drehschalters 1 über 
die Neutralstellung "N" hinaus muss zunächst einmal 
die Gegenkraft der (nicht dargestellten) Sperranord-
nung der Betätigungseinrichtung überwunden wer-
den. Dabei ist die Gegenkraft der Sperranordnung 
bei der Auslenkung des Drehschalters 1 aus der Neu-
tralstellung "N" in eine der Schaltstellungen "R" oder 
"D" deutlich größer als die zur Auslenkung des Dreh-
schalters 1 aus der Ausgangsstellung "X" in eine der 
beiden mit der Neutralstellung "N" des Fahrzeugge-
triebes assoziierten Zwischenstellungen des Dreh-
schalters 1.

[0046] Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
ner Betätigungseinrichtung für ein Fahrzeuggetriebe 
mit Drehschalter 1. Die Ausführungsform gemäß
Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausführungsform 
gemäß Fig. 1 insbesondere dadurch, dass der Dreh-
schalter 1 gemäß Fig. 2 außer der Drehbewegung 3
um seine Achse zudem auch in einer Radialrichtung 
4 bzw. entlang der Ebene der (nicht dargestellten) 
Fahrzeugkonsole verschoben werden kann. In die-
sem Zusammenhang unterscheidet sich auch die 
Sperranordnung der Betätigungseinrichtung gemäß
Fig. 2 von der Sperranordnung der Betätigungsein-
richtung gemäß Fig. 1.

[0047] Die Darstellung der Fig. 2 kann ferner auch 
dahingehend interpretiert werden, dass der Dreh-
schalter 1 gemäß Fig. 2 außer der Drehbewegung 3
um seine Achse auch – anstelle entlang der Radial-
richtung 4 – in der Axialrichtung gedrückt oder gezo-
gen werden, mit anderen Worten entlang seiner 
Drehachse verschoben werden kann.

[0048] Um mit dem Drehschalter 1 gemäß Fig. 2
ausgehend von der Ausgangsstellung "X" bzw. aus-
gehend von der momentan eingelegten, jeweils bei 
"X" angezeigten Fahrstufe, eine der beiden Fahrstu-
fen "R" bzw. "D" einzulegen, muss der Drehschalter 1
demgemäß zunächst bis zu einem Drehanschlag in 
eine der beiden mit der Neutralstellung "N" des Fahr-
zeuggetriebes assoziierten Zwischenstellungen ent-
lang seiner Drehbewegungsrichtung 3 verdreht wer-
den.

[0049] Infolge der Sperranordnung der Betätigungs-
einrichtung gemäß Fig. 2 kann der Drehschalter 1
sodann nicht unmittelbar weiter gedreht werden, da 
eine entsprechende (nicht dargestellte) Kulisse der 
Sperranordnung des Drehschalters 1 dies verhindert. 

Vielmehr muss der Drehschalter 1 für die Auswahl ei-
ner der Fahrstufen "R" bzw. "D" zunächst in seiner 
Radialbewegungsrichtung 4 zeichnungsbezogen 
nach unten linear verschoben werden, bzw. bei der 
erwähnten Ausführungsform mit Axialbewegung 
stattdessen in axialer Richtung gedrückt oder gezo-
gen werden. Erst anschließend erlaubt die Kulisse 
der Sperranordnung des Drehschalters 1 ein Weiter-
drehen des Drehschalters 1 und die Auswahl der ge-
wünschten Fahrstufe "R" bzw. "D". Auf diese Weise 
wird ein unbeabsichtigtes Überschalten der hier je-
weils mit der Neutralstellung "N" des Fahrzeuggetrie-
bes assoziierten Zwischenschaltstellung des Dreh-
schalters 1 unter allen Umständen wirksam verhin-
dert.

[0050] Eine weitere Ausführungsform einer Betäti-
gungseinrichtung mit Drehschalter zur Steuerung ei-
nes automatischen Fahrzeuggetriebes ist in Fig. 3
dargestellt. Die Ausführungsform gemäß Fig. 3 un-
terscheidet sich von der Ausführungsform gemäß
Fig. 2 im Wesentlichen lediglich dadurch, dass die 
Auswahl einer der Fahrstufen "R" bzw. "D", ausge-
hend von der jeweiligen Zwischenschaltstellung "N"
des Drehschalters 1, unmittelbar dadurch erfolgt, 
dass der Drehschalter linear entlang seiner Radialbe-
wegungsrichtung 4 zeichnungsbezogen nach unten 
verschoben wird.

[0051] Die Darstellung der Fig. 3 kann hier, wie 
auch bereits bei Fig. 2, wieder dahingehend gedeu-
tet werden, dass die Auswahl einer der Fahrstufen 
"R" bzw. "D", ausgehend von der jeweiligen Zwi-
schenschaltstellung "N" des Drehschalters 1, anstel-
le durch Radialbewegung durch axiales Drücken, 
wahlweise auch Ziehen, des Drehschalters entlang 
seiner Drehachse erfolgt. Die bei der Ausführungs-
form gemäß Fig. 2 im Anschluss an die lineare Ver-
schiebung des Drehschalters 1 zusätzlich noch erfor-
derliche Drehbewegung des Drehschalters 1 entfällt 
bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3.

[0052] Eine vierte Ausführungsform einer Betäti-
gungseinrichtung für ein Fahrzeuggetriebe mit Dreh-
schalter ist in Fig. 4 dargestellt. Diese Ausführungs-
form unterscheidet sich von den vorangegangenen 
Ausführungsformen insbesondere dadurch, dass le-
diglich eine Schaltstellung des Drehschalters 1 mit 
der Neutralposition "N" des Fahrzeuggetriebes asso-
ziiert ist, sowie dadurch, dass der anfänglichen Dreh-
stellung des Drehschalters 1 sowohl die Neutralposi-
tion "N" des Fahrzeuggetriebes als auch die Anzeige 
der momentan eingelegten Fahrstufe "X" zugeordnet 
ist.

[0053] Die Auswahl einer der Fahrstufen "R" bzw. 
"D" erfolgt bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 so-
mit dadurch, dass der Drehschalter 1 ausgehend von 
seiner Anfangsstellung bzw. Grundstellung zunächst 
einmal linear nach zeichnungsbezogen unten ent-
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lang seiner Radialbewegungsrichtung 4 zu verschie-
ben (oder beispielsweise, bei einer anderen Ausfüh-
rungsform, entlang seiner Axialrichtung einzudrü-
cken) ist. Anschließend ist es infolge der eine ent-
sprechende Kulisse umfassenden Sperranordnung 
der Betätigungseinrichtung wieder erforderlich, die 
Bewegungsrichtung zu wechseln und im Anschluss 
an die Linearbewegung 4 nun eine Drehbewegung 3
des Drehschalters in die gewünschte Richtung aus-
zuführen. Auch auf diese Weise wird jegliches unbe-
absichtigte Überschalten der vorliegend mit der Neu-
tralposition "N" des Fahrzeuggetriebes assoziierten 
Zwischenschaltstellung des Drehschalters 1 effektiv 
unterbunden.

[0054] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen die Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 3 im Einbauzustand in der Mit-
telkonsole 5 eines Kraftfahrzeugs. Dabei befindet 
sich der Drehschalter 1 zur Betätigung des Fahrzeug-
getriebes in der Darstellung der Fig. 5 im ausgefah-
renen Betriebszustand, womit dem Fahrer unmiss-
verständlich auch die Betriebsbereitschaft des Fahr-
zeuggetriebes bzw. die Fahrbereitschaft des Fahr-
zeugs signalisiert wird.

[0055] Im Gegensatz dazu ist der Drehschalter 1 in 
der Darstellung gemäß Fig. 6 in der Mittelkonsole 5
versenkt. Die hierzu erforderliche Versenkbewegung 
des Drehschalters 1 entlang seiner Drehachse erfolgt 
mittels eines (nicht dargestellten) automatisch ge-
steuerten motorischen Antriebs, der sich ebenfalls im 
Bereich der Mittelkonsole 5 befindet. Durch den ver-
senkten Drehschalter 1 wird dabei dem Fahrer unmit-
telbar erkenntlich signalisiert, dass das Fahrzeugge-
triebe bzw. das Kraftfahrzeug aus bestimmten Grün-
den nicht betriebsbereit ist, beispielsweise weil die 
Zündung nicht eingeschaltet ist, oder weil noch nicht 
sämtliche Türen geschlossen sind.

[0056] Im Ergebnis wird damit deutlich, dass dank 
der Erfindung eine Betätigungseinrichtung für elek-
trisch bzw. elektronisch gesteuerte technische Syste-
me geschaffen wird, die insbesondere eine selbster-
klärend intuitive und soweit wie möglich fehlerfreie 
Betätigung des technischen Systems gestattet. Da-
bei wird insbesondere das unerwünschte Überschal-
ten von Zwischenstellungen des Betätigungsele-
ments effektiv unterbunden. Gleichzeitig wird dank 
der Erfindung eine intuitiv erfassbare taktile Rück-
meldung des Schaltzustands des Betätigungsele-
ments bzw. des Systemzustands realisiert. Darüber-
hinaus kann die erfindungsgemäße Betätigungsein-
richtung insbesondere bei der Anwendung am Kraft-
fahrzeug mit besonders großem konstruktivem Frei-
raum gestaltet und im Innenraum angeordnet wer-
den.

[0057] Die Erfindung leistet damit einen erheblichen 
Beitrag zur Verbesserung der Ergonomie, Sicherheit 
und Bedienbarkeit von technischen Systemen, insbe-

sondere in Bezug auf die Anwendung bei der Steue-
rung von automatischen Getrieben und dgl. am Kraft-
fahrzeug.

Patentansprüche

1.  Betätigungseinrichtung mit einem Drehschal-
ter (1), insbesondere für ein shift-by-Wire-Gang-
wechselgetriebe, die Betätigungseinrichtung umfas-
send  
– einen Drehschalter (1) mit zumindest drei Schalt-
stellungen, unter denen eine Grundstellung ist, wobei 
der Drehschalter (1) zum Auswählen eines Betriebs-
zustands ausgehend von seiner Grundstellung zu-
mindest in eine Richtung in eine Zwischenschaltstel-
lung auslenkbar ist und zum Auswählen zumindest 
eines weiteren Betriebszustands ausgehend von ei-
ner Zwischenschaltstellung in zumindest eine weiter 
als die Zwischenschaltstellung von der Grundstellung 
entfernte weitere Schaltstellung auslenkbar ist, wobei 
der Drehschalter (1) sich aus allen Schaltstellungen 
selbsttätig in die Grundstellung zurückstellt und zur 
Anwahl der Betriebszustände in eine Drehbewe-
gungsrichtung (3) auslenkbar ist und der im Wesent-
lichen linear entlang zumindest einer weiteren Bewe-
gungsrichtung (4) bewegbar ist, die von der Drehbe-
wegungsrichtung (3) verschieden ist,  
– eine Sperranordnung gegen ungewollte Auslen-
kung des Drehschalters (1) ausgehend von einer 
Zwischenschaltstellung in eine weitere Schaltstellung  
dadurch gekennzeichnet, dass  
dass die Sperranordnung eine Kulisseneinrichtung 
umfasst, die zur Auslenkung des Drehschalters (1) 
entlang der Drehbewegungsrichtung (3) ausgehend 
von einer Zwischenschaltstellung in eine weitere 
Schaltstellung eine Auslenkung des Drehschalters 
(1) entlang der zumindest einen weiteren Bewe-
gungsrichtung (4) erfordert.

2.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperranordnung 
eine Einrichtung zur Bereitstellung einer Gegenkraft 
umfasst, die bei einer Auslenkung des Drehschalters 
(1) ausgehend von einer Zwischenschaltstellung in 
eine weitere Schaltstellung eine größere Gegenkraft 
bereitstellt als bei der Auslenkung des Drehschalters 
(1) in die Zwischenschaltstellung.

3.  Betätigungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Betätigungseinrichtung mit einer separaten Anzeige-
einrichtung (2) verbunden ist.

Bezugszeichenliste

1 Drehschalter
2 Anzeigeeinrichtung
3 Drehbewegungsrichtung
4 Radialbewegungsrichtung
5 Fahrzeugkonsole
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4.  Betätigungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Betätigungseinrichtung eine Anzeigeeinrichtung (2) 
umfasst.

5.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeige sowohl 
des gegenwärtigen Betriebszustands als auch der 
weiteren anwählbaren Betriebszustände jeweils an 
einer eigenen, festgelegten Stelle der Anzeigeein-
richtung (2) erfolgt.

6.  Betätigungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Drehschalter (1) entlang seiner Axialrichtung in eine 
Ausnehmung einer Konsole (5) versenkbar ist.

7.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungseinrich-
tung eine motorisch antreibbare Einrichtung zur Be-
wegung des Drehschalters (1) entlang seiner Axial-
richtung aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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